
Der Antragsteller hat vor Aufstellung der angeordneten Haltverbotszeichen alle im Verbotsbereich 
abgestellten Fahrzeuge nach folgenden Kriterien schriftlich durch eine autorisierte Person (Name, 
Vorname und Unterschrift) zu erfassen: 

� amtl. Kennzeichen, Fahrzeugtyp, Hersteller und Farbe des Fahrzeuges 

� genau bezeichnete Örtlichkeit (Straße, Straßenseite, Hausnummer) 

� Datum und genaue Uhrzeit 

Sind keine Fahrzeuge im Verbotsbereich abgestellt, so ist dies in der Kennzeichenliste aus Beweis-
gründen zwingend zu vermerken. Die beiliegende Kennzeichenliste ist Bestandteil dieses Bescheides. 
Sie ist an der Arbeitsstelle aufzubewahren und auf Verlangen der Polizei auszuhändigen. 

 


